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 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

ASVG §175 Abs3 Z1

Rechtssatz

Der Haushalt dient dem Betrieb dann wesentlich, wenn im Haushalt ein Teil der landwirtschaftlichen Produkte

verbraucht wird und die Kosten des Haushaltes von den Erträgnissen der Landwirtschaft bestritten werden. Bei

Kleinbetrieben ist daher streng zu prüfen, ob die landwirtschaftliche Tätigkeit Grundlage des Haushaltes ist, oder ob

nicht eine andere Beschäftigung, beispielsweise als Dienstnehmer die Grundlage ist.
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